Antrag auf Zuschuss aus dem Netphener Familienforderfonds — Netphener FF

‘@ zum Beitrag der Musikschule Netphen {@C@

Die Stadt Netphen gewahrt auf freiwilliger Basis und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen Zuschuss aus dem
Netphener Familienférderfonds wenn die Familie ihren Wohnsitz in der Stadt Netphen hat und die derzeit giltigen
Einkommensgrenzen (ab 01/2026) nicht Gberschritten werden.

Paar mit 1 Kind 2932 € Alleinerziehende mit 1 Kind 2.393 €
Paar mit 2 Kindern 3.495 € Alleinerziehende mit 2 Kindern 2.956 €
Paar mit 3 Kindern 4.094 € Alleinerziehende mit 3 Kindern 3.555 €

Fir ein Kind ab 14 Jahre erhdhen sich die Einkommensgrenzen um 137 €
Ab dem 4.Kind erhéhen sich die Einkommensgrenzen um 468 € fir Kinder bis 13 Jahre und um 565 € fur Kinder ab 14 Jahre.

Personliche Angaben

Name des Kindes Geburtsdatum
flr das der Zuschuss beantragt wird

Name und Anschrift der Eltern / des alleinerziehenden Elternteils

Tagslber telefonisch erreichbar unter

Folgende weitere Personen gehdren zum Haushalt:
Name Geburtsdatum

Mein Kind besucht folgendes Angebot der Musikschule

I:I Musikalische Friiherziehung

[ ] Instrumental Einzelunterricht [ ] 30 Minuten [ ]45 Minuten

|:| Instrumental Gruppenunterricht (2er Gruppe) |:| 30 Minuten |:| 45 Minuten
|:| Instrumental Gruppenunterricht (3er Gruppe) I:l 45 Minuten

|:| Instrumental Gruppenunterricht (4er Gruppe) |:| 60 Minuten

Den Antrag senden Sie bitte an:

Stadt Netphen
-Familienbiiro-
AmtsstraRe 2 + 6
57250 Netphen

bitte wenden I:>

Familienbiiro Netphen



Derzeit liegen folgende Einkiinfte aller zum Haushalt gehorenden Personen vor:

Betreuungsgeld Wohngeld / Lastenzuschuss
Unterhalt / Unterhaltsvorschuss

Mieteinnahmen

Einkommen aus nichtselbstandiger Tatigkeit [] Kinderzuschlag
Einkommen aus selbstandiger Tatigkeit [] Arbeitslosengeld Il (Hartz 1V)
Arbeitslosengeld | [] Leistungen nach SGB Il
Kindergeld [] Leistungen nach SGB XII
Elterngeld [] Asylbewerberleistungen
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Leistungen nach dem Bildungs- und
Teilhabepaket

O COOoO0000oOn

Sonstige Einnahmen

Die entsprechenden Einkommensnachweise miissen dem Antrag beigefiigt werden. Es gilt das
Nettoeinkommen des Monats vor Antragstellung. Bei schwankendem Einkommen gilt das durchschnittliche
Einkommen der letzten drei Monate. Ohne Einkommensnachweis ist keine Zuschussgewdhrung maéglich!

Der Zuschussbetrag der Stadt Netphen betragt maximal 50 % des zu entrichtenden Entgeltes. Bei
positiver Bescheidung iiber Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket durch das Jobcenter,
verringert sich der Zuschussbetrag um 15,00 €.

Der Antragsteller verpflichtet sich den verbleibenden Eigenanteil des zu entrichtenden Entgeltes zu
bezahlen. Eine riickwirkende Bewilligung ist nur bis zum 1. des Monats vor der Antragstellung méglich.

(Weitere Auskinfte erhalten Sie unter Tel.: 02738 / 603 — 148)

Die Uberweisung des Zuschusses soll erfolgen auf meine / unsere Bankverbindung:

Kontoinhaber:

Name der Bank:

BIC:

IBAN:

Richtlinien zum Datenschutz kdnnen sie unter - www.netphen.de/familienférderfonds - einsehen.

Erklarung des Antragstellers:

Ich versichere, dass die gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollstiandig und
wahrheitsgemiR gemacht wurden. Eine Anderung der Einkommensverhiltnisse teile ich unverziiglich
mit.

Netphen, den

Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten



http://www.netphen.de/familienförderfonds

